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Das Jahr 1901

eines russisch-japanischen Konfliktes 1 . Rußland drängte China nun
dauernd zum Abschluß eines Mandschurei-Vertrages und drohte
im März 1901 mit Gewalt. In Berlin beschwerte sich der russische
Botschafter über die Haltung Deutschlands in Ostasien, worauf ihm
erwidert wurde, die russische Regierung habe Deutschland letzthin
mehrfach vor vollendete Tatsachen gestellt und es dadurch unmög¬
lich gemacht, die deutsche Politik rechtzeitig in russenfreundlichem
Sinne zu orientieren oder bestehende Bedenken in Petersburg recht¬
zeitig geltend zu machen. Rußland habe seine Maßnahmen in einem
von allen Mächten kriegerisch besetzten Lande ohne Zustimmung
der Mitokkupanten getroffen. Angesichts der starken ihm gezeigten
Widerstände zog Rußland seine Wünsche nach einem Mandschurei-
Abkommen anfangs April 1901 zurück, nicht ohne die Verant¬
wortung dafür, daß diese lediglich friedlichen Zwecken dienende
Abmachung gescheitert sei, der durch die übrigen Mächte beein¬
flußten Haltung Chinas zuzuschieben

1

2 .

Am 16. Januar 1901 hatte China den Friedensvertrag unter¬
zeichnet. Die Verhandlungen über die Kriegsentschädigung und
Räumung zogen sich aber noch bis zum Sommer hin. Die Haupt¬
verzögerung schien von England auszugehen, worauf sich die deut¬
sche Politik wiederum Rußland näherte. Vorgreifend sei bemerkt,
daß deutscherseits die Auflösung des Oberkommandos in China
Ende Mai 1901 stattfand 3 . Am 20. August 1901 erfolgte die Ver¬
öffentlichung des Schlußprotokolls über die Kriegsentschädigungs¬
frage, und am 7. September 1901 wurde es in aller Form von den
Vertretern der Mächte und den Bevollmächtigten der chinesischen
Regierung vollzogen 4 . Die weiteren Verhandlungen über die end¬
gültige Regelung der Kriegsentschädigung an die Mächte und über
die Sicherung ihrer Abtragung, sowie über die Räumung der von
den Mächten noch besetzten Teile Chinas, insbesondere Tientsins
und Shanghais, zogen sich bis in das Jahr 1903 hin. Deutscherseits
kann man auf Grund der Gesamtheit der vorliegenden Dokumente
für die deutsche Regierung mit Recht in Anspruch nehmen, daß sie
in dieser grundlegenden Frage das Möglichste zur Erhaltung der
Einigkeit unter den Mächten und damit zur Erhaltung des Weltfrie¬
dens getan hat.

Die englisch-deutschen Verhandlungen waren inzwischen weiter¬
geführt worden. Bülow wünschte den Faden weiterzuspinnen und
übersandte dem Legationsrat Frhr. v. Eckardstein am 5. März 1901
die Abschrift des Briefes des Fürsten Bismarck an Lord Salisbury
1 Gr. Pol. Nr. 4826—4832.
3 Gr. Pol. Nr. 4838, 4839.
3 Gr. Pol. Nr. 4918—4924.
4 Gr. Pol. Nr. 4941.
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